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DIREKTION DER ÖFFENTLICHEN BAUTEN DES KANTONS ZÜRICH 

VERFÜGUNG. 

vom 	16. Februar 1979 

G 5 1 Winkel. Gemeinde. Quellwasserfassungen Heubergrüti, 
G 9 1 Kuenzenwis und Trubhalden. Ausscheidung von Schutzzonen. 
G 13 1 Genehmigung. 

An der Sitzung vom 27. November 1978 hat der Gemeinderat Winkel die 

Schutzzonenpläne und die Schutzzonenreglemente für die Quellwasser-

fassungen Heubergrüti, Kuenzenwis und Trubhalden festgesetzt. Die 

Schutzzonen sind vom Amt für Gewässerschutz und Wasserbau mit Schreibe; 

vom 4. August 1978 vorgeprüft worden. Die Veröffentlichung des Fest-

setzungsbeschlusses erfolgte am 5. Dezember 1978. Gemäss Iechts-

kraftbescheinigung des Bezirksrates Bülach vom 8. Januar 1979 sind 

gegen die Festsetzung der Schutzzonen keine Rechtsmittel eingelegt 

worden. 

Mit den ausgeschiedenen Schutzzonen und den erlassenen Nutzungsbe-

schränkungen sind der Schutz und die Erhaltung der Quellwasser-

fassungen Heubergrüti, Kuenzenwis und Trubhalden gewährleistet. 

Der Genehmigung der Schutzzonen gemäss § 35 des Einführungsgesetzes 

zum eidgenössischen Gewässerschutzgesetz steht deshalb nichts 

entgegen. 

Die Festsetzung der Schutzzonen ist gestützt auf § 36 des Einführungs-

gesetzes zum eidgenössischen Gewässerschatzgesetz im Grundbuch an-

merken zu lassen. 

Die Baudirektion verfügt: 

i. 	Die mit Beschluss des Gemeinderates Winkel vom 27. November 

1978 festgesetzten Schutzzonen um die Quellwasserfassungen Heuberg-

rüti, Kuenzenwis und Trubhalden werden genehmigt. 

Massgebende Unterlagen 

- 3 Schutzzonenreglemente vom 27. November 1978 

- 3 Schutzzonenpläne 	vom 	Juni 	1978 
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II. Der Gemeinderat Winkel wird eingeladen, die Festsetzung der 

Schutzzonen im Grundbuch hei den betroffenen Grundstücken als 

öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung anmerken zu lassen 

und hierüber dem Amt für Gewässerschutz und Wasserbau eine 

Bescheinigung zuzustellen. 

III. Mitteilung an den Gemeinderat Winkel, 8185 Winkel, das kan-

tonale Laboratorium, Postfach, 8030 Zürich, und das Amt für 

Gewässerschutz und Wasserbau. 

Zürich, den 16. Februar 1979 
Eg/mc Für den Auszug 
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